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Newsletter Nr.  5/2024 

Sozialwerk der brandenburgischen 
Landesbediensteten e.V. 

Newsletter 

Liebe Mitglieder, 
 
heute erhalten Sie mit diesem Newsletter letzte Informationen für das 
aktuelle Jahr und einen hoffentlich guten Start ins Jahr 2025. 
 
Aber zunächst möchten wir uns bei allen Mitgliedern bedanken, die durch 
Sach- oder Geldspenden den Verein auch in diesem Jahr wieder aktiv und 
tatkräftig unterstützt haben. Dadurch konnten neben der Neuinstallation 
der TV-Anlage auch die Installation des WLAN abgeschlossen werden, 
Gebrauchsgegenstände in Küche und Wirtschaftsräumen erneuert oder 
beschafft werden. Dafür allen Spendern an dieser Stelle nochmals – 
DANKE! 
 
Und natürlich geht ein großes Lob und Dankeschön an die Leiterin unserer 
Geschäftsstelle, Anne Leipold, die nach dem krankheitsbedingten Ausfall im 
letzten Jahr wieder voll rangeklotzt hat. Und gleichzeitig möchten wir ein 
großes Dankeschön auch an unsere beiden „Ostsee-Perlen“ Frank Frick und 
Katharina Scheel für ihre tatkräftige Unterstützung im Erholungsobjekt 
Zempin senden. 
 
 
 
Und nun zu einem wichtigen Punkt, der alle Mitglieder betrifft. Wie wir 
bereits in unserem Newsletter 02/2024 mitgeteilt haben, ist seit dem 
01.07.2024 die neue Beitragsordnung (dem Newsletter beigefügt) unseres 
Vereins in Kraft getreten und wir möchten an dieser Stelle noch einmal alle 
Mitglieder auf folgendes hinweisen: 
 
Die Mitglieder, die einen einmaligen Dauerauftrag zur Überweisung des 
Jahresbeitrages von 35 € bis zum 31.03. jeden Jahres haben, brauchen 
nichts weiter tun. 
 
Mitglieder, bei denen bisher monatlich über die Zentrale Bezügestelle (ZBB) 
in Cottbus ein Beitrag abgebucht wurde, müssen die ZBB informieren, dass 
diese Abbuchungen eingestellt werden sollen. Dann muss ein Dauerauftrag 
über den jeweiligen Jahresbeitrag erstellt werden, der bis zum 31.03 jeden 
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Jahres zu erfolgen hat. 
 
Mitglieder, die ihren Beitrag bisher monatlich oder halbjährlich entrichtet 
haben, müssen ebenfalls das Verfahren so verändern, dass der volle 
Jahresbeitrag bis zum 31.03 jeden Jahres überwiesen ist. 
 
Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder noch 
besser per Mail in der Geschäftsstelle unter: 
 
info@sozialwerk.brandenburg.de 
 
 
 
 
Für das Jahr 2025 können Sie ab sofort und für eine gute Planung bis 
spätestens zum 20.01.2025 Ihre Erholungsanträge für unsere Ferienobjekte 
in Rheinsberg, Prora und Zempin einreichen. Den Antrag finden Sie 
ebenfalls im Anhang, für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit unseres 
Vereins füllen Sie bitte unbedingt die Seite 2 aus. Beachten Sie dabei, dass 
Sie entweder eine Bestätigung durch den Arzt haben ODER über 75 Jahre alt 
sind ODER einen Schwerbehindertengrad über 80 ODER eine finanzielle 
Aufstellung machen. Nur EINE der vier Bedingungen muss erfüllt sein! 
 
Für die Abgabe der Erholungsanträge bei unseren Kooperationspartnern 
beachten Sie bitte die entsprechenden Anmeldefristen. Auch wenn wir aus 
Kostengründen die teure Versendung der Angebots-Kataloge unserer 
Kooperationspartner eingestellt haben, so sind sie doch in der 
Geschäftsstelle vorhanden und können abgeholt werden. Sie finden alle 
Kataloge und Anträge aber auch im Vereins-Aufsteller im Erdgeschoss von 
Haus N des Innenministeriums; alle Partner mit ihren Angeboten und 
Hinweisen sind auf unserer Internetseite aufgeführt. 
 
Liebe Mitglieder, 
 
zum Abschluss möchten wir Ihnen noch eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025 wünschen. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie für das Jahr 2025 wieder ganz viele Erholungsanträge vor 
allem für unsere Erholungsobjekte, aber auch bei unseren Kooperations-
partnern einreichen würden. 
 
Bleiben oder werden Sie gesund, - und auf ein Wiedersehen 2025 in 
Rheinsberg, Prora oder Zempin! 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Vorstand 
 
 
Anhang: 
• Beitragsordnung 
• Erholungsantrag 

ERHOLUNGSANTRÄGE 

Sozialwerk der brandenburgischen 

Landesbediensteten e.V. 

 

Sitz beim: Ministerium des Innern und für 

Kommunales Brandenburg 
 

Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 

14467 Potsdam 

 

Sprechzeiten: 

Dienstag und Donnerstag: 

10:00 - 11:00 Uhr 

Dienstag: 

13:00 - 15:00 Uhr 

Haus N - Zimmer 324 

 

Telefon: 0331 - 866 6809 

Fax: 0331 - 600 1610 

 

E-Mail: info@sozialwerk.brandenburg.de 

Web: https://sozialwerk-brandenburg.de 
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